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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Der Rat der Stadt Waltrop hat am 06.12.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes  Nr. 93  „Südlich 
Schillerstraße“  gem. § 2 (1) i.V.m. § 13a BauGB beschlossen. 
Der Beschluss ist am 13.01.2017 öffentlich bekannt gemacht worden.

Waltrop, den 07.07.2017
______________
gez. Moenikes
(Bürgermeisterin)

Aufgestellt  gem. § 2 (1) BauGB in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23. September 2004 
(BGBL.I.S. 2141).

Waltrop, den 07.07.2017

Die Bürgermeisterin
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag
________________
gez. Scheiba
(Dipl.-Ing.)

Die Bürgerbeteiligung  gem. § 3 (1) BauGB ist folgendermaßen durchgeführt  worden:
a) Der Termin der Bürgerbeteiligung  ist am 13.01.2017 öffentlich bekannt gemacht worden.
b) Jedem Bürger ist am 09.02.2017 im Rahmen der Bürgerbeteiligung  die Möglichkeit gegeben worden, die 
Planung zu erörtern und sich hierzu mündlich oder schriftlich zu äußern.

Waltrop, den 07.07.2017
Die Bürgermeisterin
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag
_______________
gez. Scheiba
(Dipl.-Ing.)

Der Rat der Stadt Waltrop hat am 30.03.2017 den Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 93 "Südlich 
Schillerstraße“  und die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes  gem. § 3 (2) BauGB 
beschlossen.

Waltrop, den 07.07.2017 
_______________
gez. Moenikes
(Bürgermeisterin)

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes  ist am 10.04.2017 ortsüblich bekannt 
gemacht worden mit dem Hinweis gem. § 3 (2) Satz 2 BauGB. 

Waltrop, den 07.07.2017

Die Bürgermeisterin
Fachbereich Stadtentwicklung     
Im Auftrag
________________
gez. Scheiba
(Dipl.-Ing.)

Der Entwurf des Bebauungsplans  und die Begründung haben gem. § 3 (2) BauGB für die Dauer von einem 
Monat vom 18.04.2017 bis einschließlich 18.05.2017 öffentlich ausgelegen.

Waltrop, den 07.07.2017

Die Bürgermeisterin
Fachbereich Stadtentwicklung     
Im Auftrag
________________
gez. Scheiba
(Dipl.-Ing.)

Der Rat der Stadt Waltrop hat am 06.07.2017 über sämtliche im Laufe des Verfahrens eingegangene 
Stellungnahmen beschlossen.

Der Rat der Stadt Waltrop hat diesen Bebauungsplan und die Begründung am 06.07.2017 als Satzung gem. 
§ 10 BauGB beschlossen.

Waltrop, den 07.07.2017 
_______________
gez. Moenikes
(Bürgermeisterin)

Der Satzungsbeschluss  gem. § 10 BauGB sowie der Ort, an dem der Bebauungsplan und die Begründung 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 10.07.2017 gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht  worden. Mit der Bekanntmachung  ist der vorhabenbezogene  Bebauungsplan in Kraft 
getreten.

Waltrop, den 11.07.2017

Die Bürgermeisterin
Fachbereich Stadtentwicklung     
Im Auftrag
________________
gez. Scheiba
(Dipl.-Ing.)

Die Übereinstimmung  der Bestandsangaben  mit dem Liegenschaftskataster  sowie die kartografische (Stand 
Dez. 2016) Darstellung werden als richtig bescheinigt.

Waltrop, den 07.07.2017
_______________
gez. Wirtz
(Dipl.-Ing. - ÖbVI)
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung - (BauO NRW)  in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz  (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94). 
Landeshundegesetz  (LHundG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 
656), in der zuletzt geänderten Fassung.  

RECHTSGRUNDLAGEN

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5) BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes , 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe , Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe  und 
Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes .

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Die Firsthöhe darf grundsätzlich die Höhe von 9,50 m sowie die Traufhöhe eine Höhe von 6,50 m nicht 
überschreiten. 
Abweichend davon wird bei der Anordnung von Flachdächern die maximale Firsthöhe / Gebäudehöhe 
auf maximal 6,50 m und bei der Anordnung von Pultdächern auf maximal 7,00 m begrenzt.
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Firsthöhe/Traufhöhe  ist die mittlere Höhe der Oberkante der 
der Erschließung des Grundstücks dienenden Verkehrsfläche angrenzend an das Grundstück. Die 
Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück durch Interpolation in der Mitte der an die Verkehrsfläche 
angrenzenden Grundstücksseite  zu ermitteln. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenkante der 
senkrecht aufgehenden Wand mit der Oberkante Dachhaut.

3 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) , 14 und 23 (5) BauNVO)

3.1 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind, soweit es sich um Gebäude handelt, mit Ausnahme von 
Gartenhäusern und Gartenschuppen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen  und in 
Verbindung mit dem Hauptgebäude zulässig.

3.2 Abstellräume (max. 30 m3), die Bestandteil einer Garage sind und somit eine Gesamtlänge von 9,00 m 
nicht überschreiten, sind ausnahmsweise  auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche  
zulässig.

3.3 Gartenhäuser und Gartenschuppen dürfen eine Größe von 30 m3 und eine mittlere Höhe von 2,30 m 
nicht überschreiten.

3.4 Eine Einfriedung der Grundstücke ist im Bereich der mit einem Geh- und Fahrrecht für die Feuerwehr 
festgesetzten Flächen unzulässig.

4 HÖCHSTZULÄSSIGE  ZAHL DER WOHNEINHEITEN  IN WOHNGEBÄUDEN
(gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Je Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaus) ist maximal eine Wohneinheit zulässig.

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW 

1 DÄCHER
1.1 Als Dachformen sind Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer  mit einer Dachneigung von 18°- 45° 

sowie Flachdächer mit einer Dachneigung 0°- 5° und Pultdächer mit einer Dachneigung von 10°- 15° 
zulässig.

1.2 Als Dacheindeckung  sind Tonziegel und Betondachsteine  in dne Farben rot bis rotbraun und hellgrau 
bis schwarz zulässig. Hochglänzende Dacheindeckungen  sind unzulässig. Für untergeordnete 
Bauteile sind Blechabdeckungen  zulässig.

1.3 Ausnahmen sind zulässig, wenn ökologische Dacheindeckungen  (z.B. Glasdächer zur 
Solarenergienutzung  oder begrünte Dächer) verwendet werden.

1.4 Photovoltaikanlagen , Sonnenkollektoren  und Dachbegrünungen  sind auf den Dachflächen zulässig.

2 DOPPELHÄUSER / GARAGEN / NEBENANLAGEN
2.1 Doppelhaushälften  sind in Bezug auf Trauf- und Firsthöhen, Dachneigungen und Dachformen gleich 

auszuführen.

2.2 Die Dachgestaltung ist in Material und Farbe gleich auszuführen.

2.3 Die Fassadengestaltung  (Fenster- und Türöffnungen ) ist aufeinander abzustimmen, Materialien und 
Farben sind gleich auszuführen.

2.4 Garagen und Nebenanlagen sind in Bezug auf das Material dem Hauptgebäude anzupassen oder in 
hellen Farben und gedeckten Tönen auszuführen.

2.5 Auf einem Grundstück stehende Doppelgaragen sind in Art und Material anzupassen.

3 FASSADENGESTALTUNG
3.1 Als Fassadenmaterial  für die Außenwände ist rot bis rotbuntes sowie hellgraues bis 

anthrazitfarbenes  Sicht-/ Verblendmauerwerk , Holz (natur, weiß, gedeckte Farben lasiert oder 
gestrichen) weißer oder heller Putz, Putz in gedeckten, nicht leuchtenden Farben oder weißes Sicht-/ 
Verblendmauerwerk  (glatte oder gebürstete Oberfläche, unglasiert, ggf. weiß geschlämmt)   zulässig.

3.2 Unzulässig sind Fassadenverkleidungen  aus Kunststoff oder Baustoffimitaten .

3.3 Blockhäuser in Rundblockbauweise  mit Kreuzverkämmungen  bzw. Kreuzecken sind unzulässig. 
Blockhäuser in Vierkantbauweise  sind zulässig, soweit sie keine Kreuzverkämmungen  bzw. 
Kreuzecken aufweisen.

3.5 Untergeordnete oder gliedernde Fassadenelemente  (z.B. Brüstungsfelder, Balkone, Fensterbänke, 
Stürze, Gesimse) können auch in anderen Materialien und gedeckten Farben ausgeführt werden.

4 EINFRIEDUNGEN
4.1 Die Abgrenzung zwischen privatem Vorgarten und öffentlicher Verkehrsfläche  darf nur in Form von 

Rasenkantensteinen  oder Schnitthecken bis zu einer Höhe von 1,00 m erfolgen. Bezugspunkt  ist die 
Oberfläche der Straßenkrone – gemessen an der Außenwand straßenseitig, mittig vor dem 
jeweiligen geplanten Gebäude.

4.2 Als Einfriedungen der anderen Seiten der Baugrundstücke  sind offene und begrünte Zäune und / oder 
Hecken / Schnitthecken zulässig. Zäune dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. 
Ausnahmsweise können größere Zaunhöhen zugelassen werden, soweit dies bei der Haltung von 
Hunden nachweislich erforderlich ist.

4.3 Bei Doppelhäusern sind zwischen den Terrassen im Gartenbereich  massive Abtrennungen bis 4,00 
m Länge und 2,00 m Breite zulässig, die die rückwärtigen Baugrenzen max. 3,00 m über das 
Baufenster hinaus überschreiten dürfen.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete , siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 WA

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII
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BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO
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Entwurf der 1. Änderung 
des angrenzenden BP Nr. 86
"Großer Kamp"

HINWEISE

1 KAMPFMITTEL
Bei den Baumaßnahmen  ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten, da die nördlich angrenzenden 
Bestandsflächen an der Schillerstraße laut Kampfmittelräumdienst  zu den Flächen mit 
Artilleriebeschuss gehören. (AZ: 22.5.20-02). Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub 
auf außergewöhnliche  Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die 
Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelräumdienst  zu verständigen.

2 DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen  können Bodendenkmäler  (kulturgeschichtliche  Bodenfunde, d. h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veränderungen  und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern  ist der Stadt Waltrop und dem
Landschaftsverband  Westfalen-Lippe , Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege ,
Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

3 BODENSCHUTZ
Sollten bei Eingriffen in den Boden organoleptische  Auffälligkeiten (Aussehen, Farbe, Geruch) 
auftreten, so sind die Arbeiten einzustellen und das weitere Vorgehen mit der unteren 
Bodenschutzbehörde  abzustimmen.


